
Meilen.
Anperordentlie Gemeindeverfammlung.

: Die Stimmberehtigten der Gemeinde Meilen werden
hiemit auf Sonntag, den 23. Oktober a. c. nachmittags
115 Uhr zu einer Gemeindeverfammlung in die Kirche
eingeladen.

Gejdäfte: >

A. Für die Einwohnergemeinde.
1. Antrag. der Schiekplagkommiffion auf Gritellen einer

neuen Schießanlage als Notjtandsarbeit.
2. Abnahme der Schlußabreinung über das KRriegswirt-
 Äheftsamt.
3. Abnahme der Rechnung über die Sanierungsarbeiten an

der Kanalifation Hohenegg-See.

4. Mehrheits- und Minderheitsantrag des Gemeinderates
in Sachen Abnahme des erjtellten: Haabhakens: beim
„Dirichen“ in Obermeilen. 5

h alt ins Wahlbureau für den weggezogenen Hans
aab.
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B. Für die Bürgergemeinde.
6. Gejudh des Alois Morig, Maurermeijter in Feldmeilen,

um Aufnahme für fi) und feine Ehefrau ins Bürgerrecht
der Gemeinde Meilen.
Die diesbezüglichen Akten und das bereinigte Stimm-

regijter liegen ingzwifchen in der Gemeinderatskanzlei zur
Einficht auf, wo auchdie Pläne für die neue Schießanlage
ausgejtellt find.

. Für Nicterjheinen an der Gemeindeverfammlung ift
eine Buße von 1 Fr. feitgefeßt worden. Gigene Krankheit,
Militärdienft und ein Alter über 60 Zahre gelten als Ent-
Ihuldigungsgründe für Sernbleiben von der Berjammlung.

Meilen, den 13. Oktober 1921.

: : Der Gemeinderat.
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1.:Gefhäft. Gritellen einer neuen Schießanlage.

Die Schiekplagkommiffion beantragt der Gemeindever-
fammlung vom 23. Oktober zu bejchließen:

Die politifche Gemeinde Meilen erjtellt in der Bühlen eine neue

Schieganlage nad; den Blänen und im Koftenaufwand, wie folchk

der Gemeindeverfammlung vorliegen. Ueber die zu vergebenden'

Arbeiten ift Ronkurrenz zu eröffnen. Die Baute it im Sinne des

Bundesratsbefchluffes vom 20. September 1921 bei der kanto>

nalen Bolkswirtfchaftsdirektion als Notftandsarbeit anzumelden. Der
Bau der Anlage foll fofort in Angriff genommen werden, er Jolt
fo gefördert werden, daß die Anlage im Frühjahr 1922. bezugs-

bereit it. Als verantwortliche Baukommiffion amtet die bereits
beitellte Sciegplagkommiffion, der Vollmacht erteilt wird, Die

nötigen Geldmittel bis auf einen Betrag von Fr. 50,000 zu ent-

lehnen. Die Baurechnung ift nad), beendeter Arbeit der Gemeinde-

verfammlung zur Genehmigung vorzulegen.

Weifung.

Ein Sahr nad) Beginn des großen Weltkrieges il in uns

ferer Armee das neue Gewehr eingeführt. Gs war dem alten an

Srefffiherheit bedeutend überlegen. Es jehleudert dem Gegner mit
großer Rafanz ein Spißgejchoß entgegen, eine Eigenjchaft, die bei
kriegerifchen Berwicklungen Hoc einzufchägen gemwejen wäre. Das

neue Gejchoß, das Infanterie und Mitrailleufen verfeuern, hat
aber feine befonderen Tücken. Gs weicht bei geringen Widerjtänden,

auf die es bei feinem SFluge ftößt, ganz unberechenbar von feiner

Flugbahn ab. ft das für den Krieg, wo Tod und Berderbem
dem Feinde Hauptzweck find, eine willkommene Gigenart, jo wur-
den Diefe feine Eigenfchaften in den Sciepftänden bald recht unbe-

quem und gefährlich. Die überall gebräuchlichen Zugjeheibenftände

mit ihrem Oberbau boten refhlich Widerjtand, die das auffchlagende

Gefchog nad allen Richtungen gegen die Zeigermannfchaft und

eine kleinere und größere Umgebung des Scheibengrabens ab»
ipringen ließen, fo daß Die meiften Iugjcheibenjtände abgeändert
werden mußten. Aus diefem Grunde errichteten feit 1915 Stäfa,
Männedorf, Herrliberg und Küsnacht, um nur einige der benad)-

barten Seegemeinden zu nennen, neue Schießanlagen; der Schieß-
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betrieb wurde in ihten bejtehenden Anlagen von der kantonalen

Militärdirektion verboten. Das gleiche Schiekfal erfuhr unfere Zug-

fcheibenanlage in der Bühlen, fie durfte für Schiegiibungen nicht

mehr benüßt werden. Die Anlage unferes Schießplages und eine

gewiffe Unficherheit in der Beurteilung der Zukunft bejtimmten

damals unferen Gemeinderat, der Gemeinde nicht fofort eine Neu-

anlage zu empfehlen. Man ging an die Grrichtung eines Provi-

foriums und jhoß ausschhlieglih im Felde. Die Militärdirektion
billigte das Borgehen, weil auf diefe Weife jegliche Gefährdung
ausgejchlojfen war. |

Wie aber vorauszufehen war, befriedigte das VBrovijorium mit
feinem langjamen Scießbetrieb nur kurze Zeit. Se länger dejto
weniger verjtanden es unfere trefffiheren Sclüßen, daß fie als
Elite unter den Schievereinen in weitem Umkreife fi,mit einer
einfachen Feldfcheibenanlage jollten begnügen müffen. Anfänglic)
nur leife, dann immer lauter gaben fie ihrem Begehren nach einer

den Nachbargemeinden ebenbürtigen Schießanlage Ausdruck, bis fie
Ihließlich, Gehör fanden. Das Jahr 1920 mit feiner vorteilhaften
Abklärung in den Gemeindefinanzen brachte den Stein ins Rollen.

Es wurde eine Schießplagkommiffion beftellt mit dem Auftrag,

ein für Meilen paffendes PBrojekt auszuarbeiten.

Die Kommiffion ging an die Arbeit. Sie erwog und ließ
lich beraten, fie verglich und ftellte Berechnungen an. Sie glaubt
die ihr gefteltte Aufgabe richtig gelöft zu Haben.

Sie fchlägt- vor, eine neue Zugfcheibenanlage, Syftem Sidfer,

Horgen, mit 12 Iugfcheiben zu erjtellen um eine Koftenfumme von
Sr. 50,000.—. Küsnacht hat vor einem Sahr eine Anlage mit
14 Scheiben um Sr. 127,000.— erjtellt, Männedorf und Stäfa
kamen vor einigen Jahren mit ihren Neuanlagen auf ca. Fr. 45,000.—

zu Stehen. Das vorliegende Projekt ift unferen Berhältniffeu an-

gepaßt, es benüßt von der alten Anlage was zu gebrauchen war

und behebt daran, wie 3. 3. am Schügenhaus, Mängel, die Schon

lange dem’ Schießbetrieb Hinderlich waren. Im Bedarfsfalle kann

die Anlage fozufagen koftenlos auf 14 Zugjcheiben erweitert werden
und es ijt bei der Aufftellung des neuen Schüßenhaufes darauf

Bedaht genommen worden, daß es au; vom hiefigen :Flobert-

hüßenverein für feine Uebungen und Anläffe benitt werden kann.
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Die Pläne für die Anlage hat Herr Rafpar Bodmer, jun., in
der Scellen, mit viel Liebe und Sorgfalt angefertigt, die eben-
falls von ihm aufgeftellte KRoftenberehnung ijt von fachkundiger Seite
überprüft und als richtig befunden worden. Das Total der Bau-

kojten beläuft fi) nach diefer Berechnung auf Fr. 50,000.—, ein
Schuldpoften, der jich, je nach der Größe der kantonalen und eidge-
nöjliichen Beitragsleiftung noch; mehr oder weniger verringern wird.
Wie Hoc dieje Leiflung fein wird, weiß man heute in Zürich
no nicht. -

Die vorgejehene Baute foll als Notjtandsarbeit ausgeführt

merden, jie it in Ddiefem Sinne bereits angemeldet. Sie wird einer
Anzahl Arbeitslofer in der Gemeinde Brot bringen und dem dar-

niederliegenden Gewerbe etwas unter die Arme greifen. Sie it
alfo in diefem Sinne recht zeitgemäß.

Bon Seiten der Dorfkorporation Meilen werden dem Projekt

keine Schwierigkeiten in den Weg gelegt, fie jtellt in anerkennens-

werter Weife von ihrem Land foviel zur Verfügung, als die Ge-

meinde nad) den Planvorlagen braucht, ohne Entgelt, fie verlangt
nur, daß Das frei werdende Terrain, das Land, auf dem heute

Scieß- und Sceibenftand ftehen, ihr in einem Zuftend, der eine
Bepflanzung zuläßt, wieder zurückgegeben wmierden.

Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommifjion haben das
vorliegende Projekt und den Koftenaufmwand genehmigt, und be=
antragen einjtimmig Ausführung der Baute.

Meilen, im Oktober 1921.

Die Schiegplagkommiilion.

2.Gefhäft. Abnahme der Schlußabrechnung über das KRriegs-
wirtichaftsamt.

Antrag des Gemeinderates:

Die Gemeindeverfammlung nimmt die Schlußabrechnung über

das Kriegswirtihaftsamt als richtig ab. Der vorhandene Paffiv-
laldo im Betrage von Fr. 29,937.38 wird -in Unnuitäten von
Fr. 4,000.—, wie das im Amortifationsplan vom Dezember 1920
vorgejehen ijt, amortifiert.

“
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Weifung-

Ueber die Kriegswirtichaftsrehnung ift heute nicht mehr viel

zu jagen. Was daran wejentlid) war, wie unterftüßt wurde und
wie ausgiebig unterjtüßt wurde, ijt der Gemeinde bereits früher
mitgeteilt worden; über den endgültigen Abjchluß gibt die vor-
liegende Abrechnung nocd; Auskunft. Sie weift einen Pafjivfaldo
von Fr. 29,937.38 auf, der fich jedoch, Dur, Amortifation von
Fr. 2,697.88 im Sahre 1920 bereits reduziert hat. Die derzeitige
verantwortliche Behörde war nicht mehr im Falle, irgendwie ent-

jcheidend in die Rechnung einzugreifen, fie hatte nur nod; ‚ver-

jhiedene eingegangene Berbindlichkeiten möglihft günjtig zu Töfen,

einige unerhältlihe Forderungen abzufchreiben, die Liften für Be-

züger von verbilligtem Brot, von verbilligter Milch, von Not-

ftandsbrot und Notjtandsmildh hie und da zu bereinigen und: in
allerlegter Zeit nocd, einige übrig gebliebene SImventarftücke, fo
gut es ging, zu veräußern.

Meilen, im September 1921.

Der Gemeinderat.

3. Gefhäft. Abnahme der Rechnung über die Ausbefjerungs-
arbeiten an der Kanalifation Hohenegg-See.

Antrag des Gemeinderates:

Die Gemeindeverfammlung vom 23. Oktober a. c. wolle be-
ichließen:

Die Abrechnung Über die Ausbefferungsarbeiten an der KRana-
Iijation Hohenegg-See wird als richtig abgenommen. Der ent-

- jtandene Schuldpojten ift in jährlichen Quoten von Fr. 2,000.—
nah Amortifationsplan 1920 zu tilgen. Die Gefundheitsbehörde
wird von der Gemeindeverfammlung dringend erfucht, allfälligen
nodrohenden Gefahren auf die in der Weifung angedeutete
Art rechtzeitig zu begegnen.

' Weifung.

Die Ausbefjerungsarbeiten an der Ranalilation Hohenegg-See,
diefes Sorgenkindes unferer Gemeinde, find beendet, die Rech
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nungen der Unternehmer find bezahlt. Die Zotalkoften belaufen
fihb auf Fr. 12,961.25; an dieje bezahlt Hohenegg nad fehrift-
liher Abmahung Ft. 4,000.—, jo daß für die Gemeinde noch
ein Schuldpojten von Fr. 8,961.25 rejultiert. Der verlangte Kredit

von Fr. 12,000.— ijt alfo nicht aufgebraucht worden. Imwei Ben-
denzen in Diefer Angelegenheit, die die Hiefige Gejundheitsbehörde
noch beiehäftigen und deren Erledigung vermutlich noch; längere Zeit

auf fich warten lajjen wird, werden nicht imjtande fein, das finanzielle

Endergebnis wejentlid) anders zu geftalten, jo daß es finicht

rechtfertigte, ihretwegen mit der Abnahme der Rechnung länger
äugumarten.

Hoffen wir, daß Durch Diefe neuen Sanierungsarbeiten, von

denen man glaubte, daß fie wejentlich teurer zu ftehen kämen, als

fi nun herausgeftellt hat, die Typhusgefahr von Seiten der An

ftalt Hohenegg für unfere Gemeinde befeitigt fei, an der nötigen

Ueberlegung beim Beheben der Mängel hat es nicht gefehlt. Bor-

fihtig wird es immerhin fein, wenn auc) in Zukunft ab und zu

durch die Gefundheitsbehörde die Fäkalmafjer von Hohenegg gefärbt

werden, damit allfällige neue KRommunikationen mit der Anjtalt von

noch bejtehenden Sodbrunnen im Rayon weitlid; des Beugenbadhes

möglichjt frühzeitig entdeckt und die betreffenden Brunnen gejperrt

und eliminiert werden können und wenn der Reinhaltung des

Ranalrohres ftets die nötige Aufmerkfamkeit gefchenkt wird.

Meilen, im September 1921.
Der Gemeinderat.

4. Gejhäft. Abnahme der os über den Hirfchenhaadhaken

in DObermeilen.

Antrag der Mehrheit desee

Die Firma Larcher und Bonetti als GEritellerin des Haab-
hakens beim „Hirfchen" in Obermeilen, wird für ihre im Laufe diejes

Sahres am Haabhaken geleitete Arbeit eine Summe von Fr. 8,732.90
ausbezahlt, gegenüber einer Offerte von Fr. 6,600.— um die fic) die

Erftellerin verpflichtet hatte, den Haanbhaken zu reparieren und

gegenüber einer Rechnung der Eritellerin von Fr. 10,515.80 für

die Ausführung eines von der Eritellerin von fich aus EL

Brojektes.
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Antrag der Minderheit des Gemeinderates:

Die Gemeindeverfammlung nimmt die von der Baufirma Larcher
und Bonetti für am Haabhaken beim „Hirfchen" in Obermeilen

während des Sahres 1921 geleijtete Arbeiten gejtellte Rechnung im
Betrage von Fr. 10,515.80 als richtig ab, nachdem fie vom Kantons-

ingenieur als richtig und Der geleijteten Arbeit entjprechend be-
funden worden it.

Weilung.

Die außerordentliche Gemeindeverfammlung vom 16. November
1919 genehmigte den Antrag des Gemkinderates, den zerfallenen _
Haabhaken beim „Hirichen” in DObermeilen wieder injtand zu
fegen. Für die Reparatur des Hakens hatte die Baufirma Larher
und Bonetti Plan und verbindliche Offerte eingereicht, die von
derjelben Gemeindeverfammlung genehmigt wurden. Die Arbeit
wurde an die genannte Firma fofort vergeben, die Reparatur aber

erit im Frühjahr 1921 in Angriff genommen. Während der Repa-
raturarbeiten joll jih nun, wie die Grftellerin behauptet, gezeigt
haben, daß der genehmigte Plan nicht zur Ausführung gebracht wer-
den konnte. Es murrde nad) einem neuen Plan, der mehr einer
Neuerftellung als einer Reparatur gleichkam, weitergearbeitet. Der
neue Plan wurde dem Gemeinderat zur Genehmigung und Stel-
lungnahme nicht vorgelegt. Als die Bauarbeiten nad) diefem neuen
Plan bereits ziemlic) weit vorgefchritten maren, wurde der Ge-
meinderat von der Abänderung in Kenntnis gejegt und es wurden ihm
auf fein Berlangen die mutmaßlichen Koften für diefes neue Projekt
bekannt gegeben. Dieje beliefen fich auf etwas über Fr. 12,000.—.
Diefe Summe, faft das Doppelte des von der Gemeinde bemilligten
Baukredites von Fr. 6,600.— gab zu denken, um jo mehr, als
die Baute der Bollendung entgegenging und am Projekt nichts
mehr zu ändern war. Es kam zu verfchiedenen unliebfamen Gr-
örterungen, namentlich zmifchen der Straßenkommiffion und der
Eritellerfirma. Die Rechnung für die fertige Arbeit, die, auf
St. 11,515.80 lautete, vermochte die Gemüter nicht zu beruhigen.
Aucd, das Moment, daß von der Eritellerfirma auf ein Gutachten
des Kantonsingenieurs hin, der die geleijtete Arbeit als recht be-
funden hatte, die Rechnung um Fr. 1,000.— veduziert worden war,
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war nicht imflande, die Mehrheit des Gemeinderates zu befriedigen.

Diefe will fih an Die verbindliche Dfferte der Baufirma halten |
und über fie hinaus nur noch einen Mehrbetrag von Fr. 2,132.90

anerkennen, als Entjihädigung für Arbeiten, die nad) ihrer Ans

jiht über das .erjte Projekt hinaus geleistet wurden. Eine Minder-

heit des Gemeinderates möchte den leidigen Handel fo rajch, wie

mögli ad akta legen und der Firma Larcher und Bonetti die
von kompetenter Seite geprüfte, legte Rechnung bezahlen.

Bei Annahme des Mehrheitsantrages hat die Gemeinde, wenn

mit dem Gemeindebefchluß das lebte Wort in diefer Angelegenheit
gejprochen it, Ft. 3,321.94 zu verausgaben, bei Annahme des
Minderheitsanttages Fr. 4,510.06. Die urfprüngliche Offerte Tah
einen Gemeindebeitrag von zieka Fr. 2000.— vor.

Meilen, im Oktober 1921.

Der Gemeinderat.

6. Seidhäft. Gefug; des Alois Morit, Maurermeifter von

Feuchten, Tirol, Dejterreich, geb. 1863 für fich und feine Ehe-
frau Verena geb. Sautenfchlager, geb. 1868, um Aufnahme gegen

Einkaufsgebühr in das Bürgerrecht der Gemeinde Meilen.

Antragdes Gemeinderates (bürgerliche Sektion).

Die Bürgergemeinde vom 23. Oktober wolle bejchließen:

Alois Mori, Maurermeifter von Feuchten, Tirol und feine
Ehefrau DVBerena geb. Lautenjchlager werden gegen Entrichtung einer
Einkaufsgebühr von Fr. 150.— in das Bürgerrecht der Gemeinde Meilen
aufgenommen.

Weilung.

Avis Mori wohnt jchon feit vielen Sahren in unferer Gle-
meinde. Er, wie feine Chefrau, haben jich durch ihre Arbeit
und ihr Verhältnis zur näheren und weiteren Umgebung die Achtung

aller derer erworben, die geichäftlic; und auch font mit ihnen zu

verkehren hatten. Die finanziellen Verhältniffe find durchaus ge>
. ordnete. Das Ehepaar tft: kinderlos.

Meilen, im Oktober 1921.

Der Gemeinderat (bürgerl.Sektion).

 

Buchdruckerei VolksblattMeilen e
e

N
T

ar
e


